
Stenerhebebezirk: Werder. Muster 3

Nr. 7 der Brauereirolle. (Ausf.-Best § 36).

Nr. 1 der Belege.

Nachweisung
der

Räume und Gefäße usw. der Bierbrauerel des Jorann Walsleben

zu Neuenkirchen.

Anleitung ium Gebrauche.

Der Brauer — diese Nachweisung spälestens acht Tage vor dem Anfange des Betriebs seiner neu errichtelen
Brauerei in doppelter Aussertigung der Hebestelle einzureichen und darin nach Maßgabe des Vordrucks:

a) auf den beiden äußeren Seilen die Räume zur Aufstellung der Geräte und zum Betriebe der Braucrei
einschließlich der Gärräume, ferner den Aufstellungsort der Wagen unter Angabe ihrer Tragfähigkeit und der
Art und Zahl der Gewichte, zulrefsendenfalls den Ausstellungsort der Malzsteuermühle und der selbsttäligen
Verwiegungsvorrichtung, und endlich den Aufbewahrungsort für die Vorräte an Malzschrot und Zucker,

5) auf der inneren Seite in den Spalten 1 bis 3 alle Maisch-, Koch-, Kühl- und Gärgefäße, insbesondere
die Bier, Sammel= (sogenannte Stell- und dergleichen) Bottiche, und zwar jedes Gefäß einzeln, genau und
vollständig anzugeben und

c) die Nachwelsung am Schlusse mit Tagesangabe und Namensunterschrift zu vollziehen.

2. Auf Erfordern der Steuerbehörde ist ein Grundriß aller Brauereiräume unter Einzeichnung der Gerätestellung

und der Nohrleitungen für - und Bier, bei Aufstellung einer Malzsteuermühle außerdem eine genaue Beschreibung
und Zeichnung der Mühle und der selbsttätigen Verwiegungsvorrichtung sowie der Einrichtungen, die zur Beförderung
des vermahlenen Malzes bis zum Sudhause dienen, und der Räume, die es dabei durchläuft, doppelt einzureichen.

8. Der Ort für die Aufstellung der Wage, der Malzsteuermühle und der selbstlätigen Verwiegungsvorrichtung
sowie für die Aufbewahrung des Malzschrots und Zuckers unterliegt der Genehmigung des Oberkontrolleurs.

4. Die Braupfanne und die Kessel einerseits und die übrigen Gefäße anderseits sind unter sich mit fortlaufenden
Nummern zu bezeichnen.

5. Der Brauer erhält die eine Ausfertigung der Nachweisung mit der amtlichen Bescheinigung versehen zurück
und hat sie an dem vom Oberkontrolleur bestimmten Orte auszubewahren, den Beamten zugänglich zu halten und vor
Beschmutzung und Beschädigung zu schützen.

6. Im Laufe des Betriebs kann die Einreichung einer neuen Nachweisung von der Steuerbehörde gefordert werden.

Der zur Brauerei gehörigen Gebäude

Bemerkungen
Benennung Lage

|

I. Fin Brauhaus Linsenstrabe Nr. 68 auf dem Hofe

2. Fine Mãleerei Ebendascllst

8. Ein Gärkeller Vor dem neuen Tore, an der Straße rechils

71“
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Der Gefäße Zu= und Abgang

Zugang Abgang
1 "

venemung Num-) Raum- Bescheinigung VescheinigunnBemerkungen
merHPehalt Ta der Richtigkeit Ta der Richtigkeit

9 seitens 9 seitens

des Beamten des Beamten
 —— — Liter — ——— I

1 2 a 1 b 6 7

Braupfanns 2655 21. Sehuelse, ein größerer
Deegleiehen 42445 April Zollaufæeher. Bra#essel ange-

!— 14%/%% 190 schasft.
Desgleichen 2 30%

Seigerboitich 9000

Desgleichen 4%%10 "„ !
·-· + · »m.««i-s,!sc-me«e,Kasuscisiyyxkzisc

new-Mei- 6 19/7 Zollaukfpeber. — ——

Gatrbotkech :20%%0 Ü il NMXTWW ge-
Desgleiclen 89 2040 s tcorden.

Desgleichen, 9) 2010 l

Desgleichen 102% 1
Desqgleichen 11% %%% 1§
———— 2060

Desleichen, 135%200%
Desleiclen 144

r
Gesehen und unter Nr. 7 der Brauereirolle ein- amt.

getragen. « ,

(Unterschrift.)
Werde,, den 16. Jar##tar 19 10.

Geprüft und richtig befunden (oder wwie geschehen,
berichtigt.).

Iede#-, den 18. Jamr 1910.

Zur Vermessung des gewonnenen Bieres ist das N J.

Gefäß (Kühlschiff) Nr. 6 bestimmt. COberzolkonfrolleur.

Nachtrag.

Lraulcessel 1 4015 6. Mai 8chuektze,
1910 Zollau/beer. 6
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Der Gefäße Zu= und Abgang

Zugang / Abgang

Num= Roum- Bescheinigung 7 .Bescheinigung Bemerkungen.
Benennung # ··« » «

mer gehalt Tag der Richtigkeit Tag der Richtigkeit
seitens seitens

#* Liter des Beamten des Beamten
1 213 p1m— 25 Q 6 7 8
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Der Wagen, Malzsteuermühlen und selbsttätigen Verwiegungsvorrichtungen

Zahl — 6 Bemerkungen.
Tragfähigkeit Aüfstellungsort

und Benennung ofähis nach Zahl fstellung
und Art

Eine Prückensayhe 1000 79 145 1) Der Maischraum des Besichtigt und genehmigt.
1 42 „ Branhauses

441 „ Wercker, den 19.Jamia#190.
Geekmüiilile mit Male- — 1 d 1o 1K0 Der zeste Bocden bet «

Mwyagechwnos dem Brauhause V. N.
Oberzollkontrolleur.

l

i l

Aufbewahrungsort des Malzschrots
und des Zuckers Bemerkungen.

Malzschwot, Der Maischvarem des Bruuhauses zurschemdem Nach Besichtigung der Räumlichkeiten ge-
Maischbostich iund dem Strapenfenster. nehmigt.

SZucker. Die æieite Kammer reckter Hand im Flur des

Wohnhatises. Werder, den 19. Januar 1910.

Farbebier. Derselbe Raum.
MN. J.

Oberzollkontrolleur.

Für die Richtigkeit vorstehender Nachweisung:

Wenenkirchen, den 15. Jankar 1910.

Johann Wal###ben,
Trauercibesikzcr.


	Muster 3. (Ausf. Best. § 36.). Nachweisung der Räume und Gefäße.

